
Muster Arbeitsvertrag

zwischen

Hans Muster 

Strasse
Ort
Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin
und

Labor Zahntechnik
Strasse
Ort
Arbeitgeber
wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:

I. Allgemeines
Der vorliegende Arbeitsvertrag regelt das Arbeitsverhältnis zwischen dem Arbeitnehmer und der Arbeitgeberin in Ergänzung oder Abweichung zum Gesamtarbeitsvertrag Zahntechnik 2016 (GAV), welcher integrierender Bestandteil des vorliegenden Einzelarbeitsvertrages ist.

II. Besondere Bestimmungen

1. Vertragsbeginn

Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin tritt am xx. .......... 200x in den Dienst des Labors Zahntechnik.

2. Funktion 

Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin wird als Zahntechniker oder Zahntechnikerin angestellt.
3. Wöchentliche Normalarbeitszeit

Die wöchentliche Normalarbeitszeit beträgt 42 Stunden/Woche. 
Mit Einverständnis des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin besteht die Möglichkeit der Einführung des Jahresarbeitszeitmodells. Das entsprechende Reglement liegt diesem Vertrag bei und ist ebenfalls integrierender Bestandteil.
4. Lohn

Variante 1 (Jahreslohn)
Die Arbeitnehmerin erhält einen Bruttolohn von
CHF 65'000.00 pro Jahr (inkl. 13. ML)
Die Arbeitnehmerin erhält einen Bruttolohn von
CHF 52'000.00 pro Jahr (inkl. 13. ML)
Variante 2 (Monatslohn)
Die Arbeitnehmerin erhält einen Monatslohn von brutto
CHF 5'000.00 (x 13)
Die Arbeitnehmerin erhält einen Monatslohn von brutto
CHF 4'000.00 (x 13)
Variante 3 (Stundenlohn bei unregelmässiger Teilzeitarbeit oder kurzen Einsätzen)
Die Arbeitnehmerin erhält einen Basisstundenlohn von
CHF 27.50 bzw. CHF 22.00
Der Ferienzuschlag zum Basisstundenlohn beträgt
CHF   2.29 bzw. CHF   1.83
(8.33%)
Der Ferienzuschlag für 8 kantonale Feiertage beträgt
CHF   0.92 bzw. CHF   0.73
(3.33%) *  
Der Bruttostundenlohn beträgt
CHF 30.71 bzw. CHF 24.56
Der Zuschlag für den 13. ML beträgt
CHF   2.56 bzw. CHF   2.05
(8.33% vom Bruttostundenlohn)

Der Bruttostundenlohn inkl. Anteil 13. ML beträgt
CHF 33.27 bzw. CHF 26.61
(*Anmerkung: Der 1. August ist bezahlt, soweit an diesem Tag gearbeitet werden müsste)
Variante 4 (Stundenlohn bei regelmässigen Einsätzen)
Die Arbeitnehmerin erhält einen Stundenlohn von 
CHF 27.50 bzw. CHF 22.00
Der Ferienlohn wird bei Bezug der Ferien ausbezahlt. Die kantonalen Feiertage, sowie der 1. August werden bezahlt, soweit an diesen Tagen gearbeitet werden müsste. Der 13. Monatslohn wird jeweils im Dezember bezahlt.
5. Kündigungsfrist

Die Kündigungsfrist ist in Art. 2.1.3 GAV geregelt.

Der vorliegende Arbeitsvertrag wird zweifach ausgefertigt. 

Ort, Datum:  ...................................
Ort, Datum: ...................................
Labor Zahntechnik:
Der Arbeitnehmer:
...................................................................
...................................................................
Beilagen:

- Gesamtarbeitsvertrag Zahntechnik gültig ab 1. Januar 2016

